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LANDKREIS GIFHORN  
FACHBERATUNG FÜR HÖREN, 

SPRACHE & SEHEN 

Fachberatung für Hören, Sprache 

und Sehen 

Das Land Niedersachen bietet für 

Kinder und Jugendliche mit 

Störungen des 

Hörens, der Sprache und/ oder 

des Sehvermögens eine  

kostenlose Beratung an. 

 

Diese Beratung ist eine 

gemeinsame Leistung des 

Landesamtes für Soziales, 

Jugend und Familie und des 

örtlichen Gesundheitsamtes. 

 

 

 

Vorrangige Aufgaben sind 

Diagnostik und Hilfeplan für: 

Kinder mit Hörgeschädigung, starker 

Sprachauffälligkeit sow ie 

Sehschädigung (gem. §62 

Sozialgesetzbuch) 



 

 

 

 

AUFGABEN DER  

FACHBERATUNG  

VORAUSSETZUNGEN &  

 
 Durchführung von Sprechtagen in 

dem Gesundheitsamt Gifhorn oder 
bei speziellen Indikationen über 
Videoformat mit Diagnostik und 
Beratung 

 
 Empfehlung und Koordination 

ergänzender Diagnostik sowie 
notwendige Rehabilitations-
maßnahmen für Kinder mit 
Sehfunktionsveränderungen 

 
 Erstellen von Gutachten für die 

Aufnahme in den Sprachheil-
kindergarten (teilstationäre 
Sprachheilbehandlung), in den 
Hörgeschädigten Kindergarten 
(teilstationäre Maßnahme) oder in 
dem Sprachheilzentrum (stationäre 
Sprachheilbehandlung) 

 
 Überprüfung des Bedarfs an 

Frühförderung Hören und Sehen. 
 
 Beratung und Fortbildung für 

Kooperationspartner/ -innen wie: 
Ärzte, Förder– und 
Therapieeinrichtungen, 
Krankenkassen, Kindergärten, 
Schulen und Verbänden 

 
Die zuständigen Fachberater für den 

Landkreis Gifhorn sind: 

Frau S. Buschko (Sprache und Hören) 

Herr H. Frebel (Sehen) 

Um eine reibungslose Anmeldung zum 
Sprechtag zu gewährleisten, wenden Sie 
sich bitte per E-Mail unter Angabe 
Ihrer Telefonnummer an  

 

Fachberatung-Sprache@gifhorn.de 

 

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung werden wir 
unaufgefordert mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen, um Ihnen weitere 
Informationen und notwendige 
Unterlagen zukommen zu lassen. 

 

 

 

 

 

Die Beratungen sind kostenfrei, eine 

ärztliche Überweisung ist nicht 

notwendig. 

 
Eine Aufnahme in den 
Sprachheilkindergarten ist ab dem 4. 
Lebensjahr möglich.  Ausnahmen 
gelten für Hörbehinderungen oder 
schwere Sprachentwicklungsstörungen.  
Voraussetzung ist eine bereits erfolgte 
Sprachtherapie, die zu keiner 
ausreichenden Besserung geführt 
hat. 
 
Zur Anmeldung benötigen w ir Kopien 
der letzten drei U-Heft 
Untersuchungen und einen HNO- 
oder pädaudiologischen Bericht 
(max. 6 Monate alt). Weitere nötige 
Formulare erhalten Sie nach Anmeldung.  
 
Nach Eingang der Unterlagen Ihrerseits 
laden wir Sie zu einem Sprechtag ein, bei 
dem Ihr Kind in altersgerechter Form 
spielerisch geprüft wird. Der Fachberater 
gibt im Anschluss seine Empfehlung und 
informiert Sie über weitere Schritte, inkl. 
Zusendung des Gutachtens. 

ANMELDUNG  


